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STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr.: 01/SV/344/2024 
 

 
 

Federführung: Fachbereich III - Bauen und Umwelt Datum: 22.08.2024 
Bearbeitung: Frank Meemken AZ: 622.20.003:61 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Bauausschuss 17.09.2024  
Verwaltungsausschuss 18.09.2024  
Rat der Stadt Norderney 12.11.2024  

 
Gegenstand der Vorlage: 

Bebauungsplan Nr. 61 "An der Mühle", 1.Änderung 
a) Beschluss über die Abwägung 
b) Satzungsbeschluss 
 
 
Sachverhalt: 
Der mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 eingeleitete Umbau des Quartiers 
An der Mühle schreitet voran. Neben den drei Neubauten der Wohnungsgesellschaft Nor-
derney mbH (WGN) prägen auch die Neubauten der AG Reederei Frisia das neue Bild des 
ehemaligen Kasernenareals. 
 
Aktuell konnte sich die WGN in einem Ausschreibungsverfahren des Landes Niedersachsen 
zu der Liegenschaft An der Mühe 11 durchsetzen. Es ist geplant, auf dem Grundstück – in 
Verbindung mit dem freien Nachbargrundstück, das bereits seit längerem im Eigentum der 
WGN ist – zwei neue Wohngebäude zu errichten. Parallel projektiert die Stadt Norderney 
den Neubau eines Wohngebäudes nördlich des bestehenden Gebäudes An der Mühle 3. 
 
Für diese kommunalen Wohnungsbauprojekte müssen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Entsprechend wurde im Juni 2024 der Einleitungs- und Ausle-
gungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 „An der Mühle“ gefasst. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

☐  Ja  einmalig € ☒  Nein 

  jährlich € 
 

Gesamtkosten der Maßnahmen €  
 

☐  Haushaltsmittel in ausreichender Höhe sind vorhanden 
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Beschlussvorschlag: 

 
Empfehlungsbeschluss: 
Bauausschuss, VA 
 

Rat 

 
 
a) Die während der Auslegung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 „An der 

Mühle“ vorgebrachten Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. Die öffentlichen 
und privaten Belange werden gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) untereinander 
und gegeneinander abgewogen. Die Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
b) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) – alle Bestimmun-

gen in der derzeit gültigen Fassung – wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 61 
„An der Mühle“ vom Rat der Stadt Norderney als Satzung beschlossen. Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung und der Begründung. 

 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
Holger Reising 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage(n):  
 
Bebauungsplan Nr. 61 „An der Mühle“, 1. Änderung 

- Planzeichnung 
- Begründung 
- Abwägungsvorschläge (nichtöffentlich) 

Ja

Nein
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